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Herr Karl-Heinz Wölfert 
Regierungsobersekretär a. D.  

 
ist am 27.12.2020 verstorben. 

 
 

Herr Wölfert war vom 01.09.1984 bis 31.10.2004 beim Landratsamt Bamberg  
beschäftigt. Zuletzt war er in der Poststelle des Landratsamtes tätig. 

 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Bamberg, 11. Januar 2021 

 
 
 

Für den Landkreis Bamberg Für den Personalrat 
Johann Kalb Hans-Jürgen Tytyk 
Landrat Personalratsvorsitzender 

 

Herr Günter Winkler 
fr. Straßenwärter  

 
 

ist am 12.01.2021 verstorben. 
 

Herr Winkler war vom 01.09.1988 bis 31.08.2018 als Bauhofmitarbeiter beim  
Landkreis Bamberg beschäftigt.  

 
Wir werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 
Bamberg, 14. Januar 2021 

 
 
 

Für den Landkreis Bamberg Für den Personalrat 
Johann Kalb Hans-Jürgen Tytyk 
Landrat Personalratsvorsitzender 
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Beteiligungsbericht 2019 des Landkreises Bamberg 
 
Der Bericht über die Beteiligungen des Landkreises Bamberg an Unternehmen in privater Rechtsform für das Jahr 
2019 ist fertig gestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass er gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 5 LKrO zur Einsichtnahme 
im Landratsamt Bamberg, Ludwigstrasse 23, Zimmer H 401, während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag 
von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Dienstag von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr, Mittwoch von 7:30 bis 16:00 Uhr, Donnerstag 
von 7:30 Uhr bis 17:30 Uhr und Freitag von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr) aufliegt. 
 

Bamberg, 11.01.2021 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch der Sparkasse Bamberg in Bamberg 
 

Nr. 3100318785  Rosa Haupt 
 

wird für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden.  
 
Bamberg, 18.01.2021 
 

Sparkasse Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
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Haushaltssatzung des Schulverbandes Bischberg für das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Bischberg hat am 10. Dezember 2020 die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.  
 
Von der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 12. Januar 2021 Nr. 11.1 - 
941.3 Kenntnis genommen. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile und wird nachstehend gemäß Art. 
24 Abs. 1 Satz 2 KommZG amtlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung wird nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Bamberg bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Gemeinde 
Bischberg während der allgemeinen Dienststunden samt ihren Anlagen öffentlich zugänglich gemacht.  
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Bischberg, Landkreis Bamberg, 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. mit Art. 40 ff. KommZG sowie der Art. 63 ff. GO erlässt der Schul-
verband Bischberg folgende   Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen und den Ausgaben mit 393.100,00 EUR 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  103.000,00 EUR 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Schulverbandsumlage 
 
(1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-Soll) zur Finanzierung von Ausgaben im 

Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 250.600,00 EUR festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
(2) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 

01.10.2020 auf 99 festgesetzt. 
 
(3) Die Schulverbandsumlage (Verwaltungsumlage) wird je Verbandsschüler auf 2.531.3132 € festgesetzt. 
 
 
Investitionsumlage 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
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§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
30.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
Bischberg, 20.01.2021 
 

Schulverband Bischberg 
Michael Dütsch 

Schulverbandsvorsitzender 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes Burgwind-
heim (Schulverbandssatzung) 
 
Die von der Schulverbandsversammlung Burgwindheim in ihrer Sitzung am 09.07.2020 beschlossene Satzung 
zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes Burgwindheim (Verbandssatzung) wurde mit 
Schreiben des Landratsamtes Bamberg vom 08.12.2020, Az.: 12.1 - 2050, rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Die vorgenannte Satzung wird hiermit amtlich bekanntgemacht: 
 

Verbandssatzung für den Schulverband 
Satzung des Schulverbands 

der Grundschule Burgwindheim 
 

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbands Burgwindheim (nachfolgend stets Schulverbandsversamm-
lung genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) – 
BayRS 2230-7-1-K – i. V. m. Art. 18, Art. 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 sowie Abs. 2 Nrn. 1, 2, 3 und 5, Art. 29 
Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 5 und Abs. 6 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) – BayRS 2020-6-1-I – sowie Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) – BayRS 2020-1-1-I – in der jeweils geltenden Fassung fol-
gende Satzung: 
 

Verbandssatzung 
 
Übersicht: 
§ 1 Bestand des Schulverbands 
§ 2 Organe des Schulverbands 
§ 3 Schulverbandsversammlung 
§ 4 Rechnungsprüfungsausschuss 
§ 5 Verbandsvorsitzender 
§ 6 Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung 
§ 7 Geschäftsgang des Schulverbands 
§ 8 Geschäftsführung des Schulverbands 
§ 9 Kassengeschäfte des Schulverbands 
§ 10 Rechnungsprüfung 
§ 11 Finanzierung des Schulverbands 
§ 12 Auseinandersetzung 
§ 13 Bekanntmachungen des Schulverbands 
§ 14 Inkrafttreten 



Amtsblatt Landkreis Bamberg Nr. 1  / 2021     Seite 5 
 

§ 1 
Bestand des Schulverbands 

 
(1) Der Schulverband besteht aufgrund der Errichtung der Grundschule Burgwindheim als Verbandsschule. 
 
(2) Mitglieder des Schulverbands sind die Gemeinden Burgwindheim und Burgebrach. 
 
(3) Der räumliche Wirkungsbereich des Schulverbands umfasst den mit Rechtsverordnung der Regierung Ober-
franken festgelegte Schulsprengel der Verbandsschule Burgwindheim. 
 
(4) Der Schulverband führt den Namen „Schulverband Burgwindheim“ und hat seinen Sitz in Burgwindheim. 
 
 

§ 2 
Organe des Schulverbands 

 
Organe des Schulverbands sind 
1. die Verbandsversammlung, 
2. der/die Vorsitzende des Schulverbands (Verbandsvorsitzender), 
 
 

§ 3 
Schulverbandsversammlung 

 
(1) 1In die Verbandsversammlung werden die ersten Bürgermeister der am Schulverband beteiligten Gemeinden 
entsandt. 2Daneben entsenden Gemeinden, aus denen am 1. Oktober jeden Jahres 51 bis 100 Schülerinnen 
und Schüler die Verbandsschule besuchen (Verbandsschüler), einen und für jedes angefangene Hundert Ver-
bandsschüler nochmals einen weiteren Verbandsrat in die Verbandsversammlung. 3Stellt eine Gemeinde wegen 
Rückgangs ihrer Verbandsschüler zum Stichtag zu viele Verbandsräte, sind sie durch den Gemeinderat vor der 
nächsten Verbandsversammlung abzuberufen. 
 
(2) Den Vorsitz in der Verbandsversammlung führt der Verbandsvorsitzende. 
 
(3) 1Die Verbandsversammlung ist zuständig für die ihr nach Art. 34 Abs. 2 KommZG vorbehaltenen Angelegen-
heiten. 
 

§ 4 
Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt der Schulverbandsversammlung. Diese stellt auch die Jahresrechnung 
fest. 
 

§ 5 
Verbandsvorsitzender 

 
(1) Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte auf die Dauer von sechs Jahren den Verbandsvorsitzenden 
und seinen Stellvertreter. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie der beschließenden 
Ausschüsse und erledigt in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Gemeindeordnung dem 
ersten Bürgermeister zukommen. 
 
 

§ 6 
Rechtsstellung des Verbandsvorsitzenden und der übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung sind eh-
renamtlich tätig. 
 
(2) Der Verbandsvorsitzende erhält für seine Tätigkeit ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € für jede Sitzung. 
 
(3) Der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden erhält ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € für jede Sitzung. 
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(4) 1Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die ihr kraft Amtes angehören, erhalten unbeschadet der Absät-
ze 2 und 3 keine Entschädigung. 2Die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit 
ein Sitzungsgeld in Höhe von 15,00 € für jede Sitzung. 
 
(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten auf Antrag 
 

a) als Beschäftigte eine Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstausfall, 
b) als selbstständig Tätige eine Pauschalentschädigung für den entstandenen Verdienstausfall in Höhe von 

15,00 € für jede angefangene Stunde der Sitzungsdauer, 
c) wenn ihnen im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das 

Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, eine 
Pauschalentschädigung wie für selbstständig Tätige. 

 
 

§ 7 
Geschäftsgang des Schulverbands 

 
1Die Verbandsversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Im Übrigen gelten für den Geschäftsgang die 
Bestimmungen der Gemeindeordnung. 
 
 

§ 8 
Geschäftsführung des Schulverbands 

 
1Als Geschäftsstelle des Schulverbands wird die Gemeindeverwaltung desjenigen Verbandsmitglieds bestimmt, 
das den Verbandsvorsitzenden stellt. 2Für die Aufwendungen zur Führung der Geschäftsstelle erhält das be-
troffene Schulverbandsmitglied eine Entschädigung nach dem Maß der tatsächlichen Inanspruchnahme. 
 
 

§ 9 
Kassengeschäfte des Schulverbands 

 
Die Kassengeschäfte des Schulverbands werden am von der Verwaltungsgemeinschaft Ebrach geführt. 
 
 

§ 10 
Rechnungsprüfung 

 
(1) Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
 

§ 11 
Finanzierung des Schulverbands 

 
(1) Der Schulverband erhebt für seinen durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf von den Ver-
bandsmitgliedern eine Schulverbandsumlage. 
 
(2) 1Abweichend von Art. 9 Abs. 5 Satz 1 BaySchFG erhebt der Schulverband für Investitionen eine gesonderte 
Investitionsumlage. 2Für die Investitionsumlage gilt folgender Verteilungsmaßstab: Schülerzah-
len (Verteilungsmaßstab). 
 
(3) Abweichend von Art. 9 Abs. 5 Satz 2 BaySchFG wird die Schulverbandsumlage bemessen nach Schülerzah-
len (Verteilungsmaßstab). 
 
(4) 1Die Schulverbandsumlage ist nach ihrer Festlegung in vierteljährlichen Teilbeträgen mit Fälligkeit jeweils zum 
ersten Werktag eines Vierteljahres zu entrichten. 2Soweit der Umlagebetrag noch nicht festgelegt ist, wird eine 
Vorauszahlung in Höhe des zuletzt festgesetzten Betrages fällig. 3Bei verspäteter Zahlung ist die Umlageschuld 
mit dem gesetzlichen Zinssatz zu verzinsen. 
 
 

§ 12 
Auseinandersetzung 

 
Im Falle der Auflösung des Schulverbands oder des Ausscheidens einer oder mehrerer Mitgliedsgemeinden 
findet eine Auseinandersetzung nach Art. 47 KommZG statt. 
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§ 13 
Bekanntmachungen des Schulverbands 

 
 (1) Die Bekanntmachungen des Schulverbands erfolgen im Amtsblatt des Landkreises Bamberg. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verbandssatzung tritt rückwirkend am 01.05.2020 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Schulverbands Burgwindheim vom 27.03.2014, Amtsblatt des Landkreises 
Bamberg Nr. 4/2014, außer Kraft. 
 
 
Burgwindheim, 21.12.2020 
 

Schulverband Burgwindheim 
Polenz 

Schulverbandsvorsitzender 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bundestagswahl am 26. September 2021; 
Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den 

Wahlkreis 236 Bamberg 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 

 
 
Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 8. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2769) als Termin für die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag den 26. September 2021 festgesetzt. 
Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf. 
 
1 Rechtsgrundlagen 
 

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften maßgeblich: 
 
• Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 

1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395) geändert 
worden ist 

 

• Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 
1376), die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert wor-
den ist 

 
2 Wahlvorschlagsrecht 
 

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten einge-
reicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einrei-
chen (§ 18 Abs. 5 BWG). 

 
3 Einreichungsfrist und -ort 
 

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter frühzeitig, jedoch 
 

spätestens am 19. Juli 2021 bis 18:00 Uhr, 
 

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  
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Die Anschriften des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 236 Bamberg lauten wie folgt: 
 
Briefanschrift 
Kreiswahlleiter 
Stadtverwaltung Bamberg 
Postfach 11 03 23 
96031 Bamberg 

Haus- und Paketanschrift
Kreiswahlleiter 
Rathaus am ZOB 
Wahlamt 
Promenadestr. 2a 
96047 Bamberg 

 
Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen (§ 54 Abs. 2 BWG). Die Schriftform 
ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

 
4 Beteiligungsanzeige 
 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche ei-
nen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  
 

spätestens am 21. Juni 2021 bis 18:00 Uhr 
 

dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden 1 oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so 
tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftli-
che Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Be-
stellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigen-
schaft nach § 2   Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
Die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, ob die Vereinigungen die ihre Beteiligung angezeigt ha-
ben, für die Wahl als Partei anzuerkennen sind, ist für alle Wahlorgane verbindlich (§ 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
1. Halbsatz BWG). 
 
Die Anschriften des Bundeswahlleiters lauten wie folgt:  
 
Briefanschrift 
Der Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
65180 Wiesbaden 
 

Haus- und Paketanschrift
Der Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
65189 Wiesbaden 

 
Weitere Informationen finden sich im Internetangebot des Bundeswahlleiters: 
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informationen-wahlbewerber.html 
 

5 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 
Die Aufstellung von Bewerbern darf seit 25. Juni 2020 erfolgen. Die Wahl von Vertretern für Vertreterver-
sammlungen ist bereits seit 25. März 2020 möglich.  
 
Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Sie müssen un-
ter anderem den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort 
und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie den Namen der einreichenden Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort ent-
halten. Sie sollen ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten (§ 20 Abs. 4 BWG, § 34 Abs. 1 BWO). 
 
 
 

                                                           
1 Die Personenbezeichnungen in diesem Dokument entstammen den entsprechenden Rechtsgrundlagen und betreffen Personen jeder 
Geschlechtsausprägung. 
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5.1 Unterzeichnende 
 

Der Kreiswahlvorschlag ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der Par-
tei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. 
 
Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist der 
Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahl-
kreis liegt, in gleicher Weise zu unterzeichnen. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, 
wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 
entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 20 Abs. 2 BWG, § 34 Abs. 2 BWO). 
 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf 
dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. § 34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 BWO (siehe Punkt 5.2) gilt entsprechend 
(§ 34 Abs. 3 BWO). 

 
5.2 Unterstützungsunterschriften 
 

Für die in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien (siehe hierzu oben Nr. 4) sind außerdem von 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO zu erbrin-
gen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).  
 
Gleiches gilt für andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber, § 20 Abs. 3 BWG) 
 
Die Unterschriften müssen persönlich und handschriftlich geleistet werden. Die Wahlberechtigung der Un-
terzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvor-
schlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). Auf einem Formblatt kann jeweils nur eine Unterstüt-
zungsunterschrift geleistet werden. 
 
Die Formblätter werden auf Anforderung in der benötigten Stückzahl vom Kreiswahlleiter kostenfrei gelie-
fert. Sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt werden. Bei der Anforderung der 
Formblätter ist dem Kreiswahlleiter Folgendes mitzuteilen bzw. vorzulegen: 
 
• Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers sind anzu-

geben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine 
Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner 
Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt 
nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, 
sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch die-
se, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Sätze 2 bis 4 
BWO).  

• Bei Parteien ferner eine Bestätigung, dass die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG erfolgt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 
5 BWO). 
 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO) 
eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass er im Wahlkreis wahlberechtigt ist (§ 34 
Abs. 4 Nr. 3 Satz 1 BWO). 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvor-
schläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 
4 Nr. 4 BWO). 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 
5 BWO). 

 
5.3 Bewerber 
 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschla-
gen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. (§ 20 
Abs. 1 BWG). 
 
Als Bewerber kann nur benannt werden, wer am Wahltag 
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• Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,  
• das 18. Lebensjahr vollendet hat,  
• nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist,  
 
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag zudem nur benannt werden, wer 
 
• nicht Mitglied einer anderen Partei ist und  
• in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder all-

gemeinen Vertreterversammlung entsprechend den Bestimmungen des § 21 BWG in geheimer Ab-
stimmung hierzu gewählt worden ist. 

 
5.4 Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
 

Dem Kreiswahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO ist Folgendes beizufügen (§ 34 Abs. 5 
BWO): 
 
• die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er sei-

ner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Be-
werber gegeben hat, 

• eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

• ggf. die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften und Bescheinigungen des Wahlrechts nach 
dem Muster der Anlage 14 zur BWO (siehe Nr. 5.2). 

 
bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien zudem 
 
• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversamm-

lung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist (nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO), im Falle ei-
nes Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung,  

• die nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt, nach dem Muster der 
Anlage 18 zur BWO, 

• eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach 
dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag 
einreichenden Partei ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz. 3 BWG 
entsprechend. 

 
6 Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen, Beseitigung von Mängeln 
 

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über ihre Zulassung entschieden 
ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zu-
rückgenommen werden (§ 23 BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 19. Juli 2021, 18:00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und 
nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Nach der Entscheidung 
über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel des Kreiswahlvorschlages durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an 
sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 Abs. 2 BWG). Nach der Entscheidung über die Zulas-
sung des Kreiswahlvorschlags ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 
 

7 Formblätter 
 

Nach Aufstellung des Kreiswahlvorschlags können Formblätter für Unterstützungsunterschriften (Anlage 14 
zur BWO) beim Kreiswahlleiter angefordert werden (siehe oben Nr. 5.2). 
 
Zur Erstellung der übrigen Formblätter (Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO) steht eine Webanwen-
dung zur Verfügung. Diese bietet Unterstützung bei der Erstellung der Formblätter und hilft Übertragungs-
fehler zu vermeiden. 
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Die Einrichtung eines Zugangs ist beim Kreiswahlleiter möglich. 
 
Stadt Bamberg, Wahlamt, Promenadestr. 2a, Raum 1.17, Telefon 0951/87 - 11 95, Telefax 0951/87-19 
79, E-Mail: wahlen@stadt.bamberg.de  
Alternativ können dort die Formblätter zum Selbstausfüllen angefordert werden. 
 
 

Bamberg, 20.01.2021 
 

Der Kreiswahlleiter 
Andreas Starke 

Oberbürgermeister 
 
 
 
 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
am 26. September 2021 

 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den  

Wahlkreis 240 Kulmbach 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 

 
Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 8. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2769) als Termin für die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag den 26. September 2021 festgesetzt. 
 
Gemäß § 32 BWO fordere ich hiermit zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Wahlvorschläge auf. 
 
1 Rechtsgrundlagen 
 

Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere folgende Rechtsvorschriften maßgeblich: 
 
• Bundeswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 1288, 

1594), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. November 2020 (BGBl. I S. 2395) geändert 
worden ist 

 
• Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl. I S. 1376), 

die zuletzt durch Artikel 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 
 

2 Wahlvorschlagsrecht 
 
Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtigten einge-
reicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einrei-
chen (§ 18 Abs. 5 BWG). 
 

3 Einreichungsfrist und -ort 
 

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter frühzeitig, jedoch 
 

spätestens am 19. Juli 2021 bis 18:00 Uhr, 
 

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG). 
 
Die Anschriften des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 240 Kulmbach lauten wie folgt: 
 
Briefanschrift    Haus- und Paketanschrift 
Kreiswahlleiter    Kreiswahlleiter 
Landratsamt Kulmbach   Landratsamt Kulmbach 
Postfach 1660    Konrad-Adenauer-Str. 5 
95307 Kulmbach    95326 Kulmbach 
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Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen (§ 54 Abs. 2 BWG). Die Schriftform 
ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 
 

4 Beteiligungsanzeige 
 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, können als solche ei-
nen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  
 

spätestens am 21. Juni 2021 bis 18:00 Uhr 
 

dem Bundeswahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlaus-
schuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. Die Anzeige 
muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter dem Vorsitzenden 2 oder seinem 
Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so 
tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftli-
che Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Be-
stellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigen-
schaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden (§ 18 Abs. 2 BWG). 
 
Die Entscheidung des Bundeswahlausschusses, ob die Vereinigungen die ihre Beteiligung angezeigt ha-
ben, für die Wahl als Partei anzuerkennen sind, ist für alle Wahlorgane verbindlich (§ 18 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
1. Halbsatz BWG). 
 
Die Anschriften des Bundeswahlleiters lauten wie folgt:  
 

Briefanschrift 
Der Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
65180 Wiesbaden 
 

Haus- und Paketanschrift 
Der Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
Gustav-Stresemann-Ring 11 
65189 Wiesbaden 

 

Weitere Informationen finden sich im Internetangebot des Bundeswahlleiters: 
https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/informationen-wahlbewerber.html 
 

5 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 
 

Die Aufstellung von Bewerbern darf seit 25. Juni 2020 erfolgen. Die Wahl von Vertretern für Vertreterver-
sammlungen ist bereits seit 25. März 2020 möglich.  
 

Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Sie müssen un-
ter anderem den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den Geburtsort 
und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers sowie den Namen der einreichenden Partei und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort ent-
halten. Sie sollen ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten (§ 20 Abs. 4 BWG, § 34 Abs. 1 BWO). 
 

5.1 Unterzeichnende 
 
Der Kreiswahlvorschlag ist von mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes der Par-
tei, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.  
 
Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist der 
Kreiswahlvorschlag von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahl-
kreis liegt, in gleicher Weise zu unterzeichnen. Die Unterschriften des einreichenden Vorstandes genügen, 
wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 
entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 20 Abs. 2 BWG, § 34 Abs. 2 BWO). 
Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unterzeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf 
dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. § 34 Abs. 4 Nr. 3 und 4 BWO (siehe Punkt 5.2) gilt entsprechend 
(§ 34 Abs. 3 BWO). 
 

                                                           
2 Die Personenbezeichnungen in diesem Dokument entstammen den entsprechenden Rechtsgrundlagen und betreffen Personen jeder 
Geschlechtsausprägung. 
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5.2 Unterstützungsunterschriften 
 

Für die in § 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien (siehe hierzu oben Nr. 4) sind außerdem von 200 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 zur BWO zu erbrin-
gen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).  
 
Gleiches gilt für andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber, § 20 Abs. 3 BWG) 
 
Die Unterschriften müssen persönlich und handschriftlich geleistet werden. Die Wahlberechtigung der Un-
terzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Wahlvor-
schlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG). Auf einem Formblatt kann jeweils nur eine Unterstüt-
zungsunterschrift geleistet werden. 
Die Formblätter werden auf Anforderung in der benötigten Stückzahl vom Kreiswahlleiter kostenfrei gelie-
fert. Sie können auch als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt werden. Bei der Anforderung der 
Formblätter ist dem Kreiswahlleiter Folgendes mitzuteilen bzw. vorzulegen: 
 
• Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers sind an-

zugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle 
seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs 
genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einrei-
chen will, sind außerdem bei Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 Sätze 2 
bis 4 BWO).  

• Bei Parteien ferner eine Bestätigung, dass die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder ei-
ner besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG erfolgt ist (§ 34 Abs. 4 Nr. 1 
Satz 5 BWO). 
 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14 zur BWO) 
eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass er im Wahlkreis wahlberechtigt ist (§ 34 
Abs. 4 Nr. 3 Satz 1 BWO).  
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvor-
schläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig (§ 34 Abs. 
4 Nr. 4 BWO). 
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 Nr. 
5 BWO). 
 

5.3 Bewerber 
 

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur in einem 
Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschla-
gen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 20 
Abs. 1 BWG). 
 
Als Bewerber kann nur benannt werden, wer am Wahltag 
 
• Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist,  
• das 18. Lebensjahr vollendet hat und 
• nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.  

 
Als Bewerber einer Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag zudem nur benannt werden, wer 
 
• nicht Mitglied einer anderen Partei ist und  
• in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder all-

gemeinen Vertreterversammlung entsprechend den Bestimmungen des § 21 BWG in geheimer Ab-
stimmung hierzu gewählt worden ist. 
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5.4 Anlagen zum Kreiswahlvorschlag 
 

Dem Kreiswahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO ist Folgendes beizufügen (§ 34 Abs. 5 
BWO): 
 
• die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er sei-

ner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung zur Benennung als Be-
werber gegeben hat, 

• eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, 
dass der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist, 

• ggf. die erforderliche Zahl an Unterstützungsunterschriften und Bescheinigungen des Wahlrechts nach 
dem Muster der Anlage 14 zur BWO (siehe Nr. 5.2). 

 
bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien zudem 
• eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversamm-

lung, in der der Bewerber aufgestellt worden ist (nach dem Muster der Anlage 17 zur BWO), im Falle ei-
nes Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Niederschrift über die wiederholte 
Abstimmung,  

• die nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebene Versicherung an Eides statt nach dem Muster der 
Anlage 18 zur BWO, 

• eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach 
dem Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag 
einreichenden Partei ist; für die Abnahme der Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 BWG 
entsprechend. 
 

6 Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen, Beseitigung von Mängeln 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung entschieden 
ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der 
Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zu-
rückgenommen werden (§ 23 BWG). 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 19. Juli 2021, 18:00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und 
nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Nach der Entscheidung 
über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 BWG). 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel des Kreiswahlvorschlages durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel an 
sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 Abs. 2 BWG). Nach der Entscheidung über die Zulas-
sung des Kreiswahlvorschlags ist jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG). 
 

7 Formblätter 
 
Nach Aufstellung des Kreiswahlvorschlags können Formblätter für Unterstützungsunterschriften (Anlage 14 
zur BWO) beim Kreiswahlleiter angefordert werden (siehe Nr. 5.2). 
 
Zur Erstellung der übrigen Formblätter (Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO) steht eine Webanwen-
dung zur Verfügung. Diese bietet Unterstützung bei der Erstellung der Formblätter und hilft Übertragungs-
fehler zu vermeiden.  
 
Die Einrichtung eines Zugangs ist beim Kreiswahlleiter möglich 
(E-Mail: wahlen@landkreis-kulmbach.de). Alternativ können dort die Formblätter zum Selbstausfüllen ange-
fordert werden. 
 
Kulmbach, 15.01.2021 
 

Kreiswahlleiter 
Klaus Peter Söllner 

Landrat 
 

__________________________________________________________________________________________ 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das Haus-
haltsjahr 2021; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das Haushaltsjahr 2021 
wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. Dezember 2020, S. 197 amtlich bekannt gemacht. 
Sie liegt samt ihren Anlagen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, Rechtsamt/Kreisverwaltungsbehörde, Hauptmarkt 16, 2. Stock, Zi. 
220, 90403 Nürnberg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 
 
Bamberg, 21.01.2021 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürn-
berg - ZVGN -; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 

Die von der 94. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg am 10. 
November 2020 beschlossene Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund 
Großraum Nürnberg - ZVGN - vom 11. November 2020 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. 
Dezember 2020, S. 186 amtlich bekannt gemacht. 
Sie trat am 1. Januar 2021 in Kraft.  
 
Bamberg, 21.01.2021 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für 
das Haushaltsjahr 2020; 
Hinweis auf die Bekanntmachung im Mittelfränkischen Amtsblatt 
 

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg für das Haus-
haltsjahr 2020 wurde im Mittelfränkischen Amtsblatt Nr. 12 am 15. Dezember 2020, S. 196 amtlich bekannt 
gemacht. 
Die Haushaltssatzung und die beiden Nachtragshaushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2020 samt ihren 
Anlagen liegen in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Verkehrsverbund Groß-
raum Nürnberg bei der Stadt Nürnberg, Rechtsamt/Kreisverwaltungsbehörde, Hauptmarkt 16, 2. Stock, Zi. 220, 
90403 Nürnberg während der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf.  
 
 
Bamberg, 21.01.2021 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Haushaltssatzung 2021 Zweckverband Müllheizkraftwerk Stadt und Landkreis Bamberg 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllheizkraftwerk Stadt und 
Landkreis Bamberg für das Haushaltsjahr 2021 im Amtsblatt der Regierung von Oberfranken Nr. 16/2020 vom 
21.12.2020  amtlich bekannt gemacht wurde. 
 

Die Haushaltssatzung ist gemäß Art. 68 Abs. 1 GO, Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO samt sämtlicher Anlagen bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich in den Diensträumen des Zweckver-
bandes in der Kettenbrückstraße 1 in Bamberg während der allgemeinen Dienststunden einsehbar. 
 
Bamberg, 14.01.2021 
 

Landratsamt Bamberg 
__________________________________________________________________________________________ 
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Landratsamt 
Johann Kalb 

Landrat 
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